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Liebe Detmolderinnen und Detmolder,  
liebe Nutzerinnen und Nutzer des Mietspiegels,  
 
mit dem Mietspiegel 2025 liegt Ihnen nun die aktuelle Dokumentation der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete in der Stadt Detmold vor. Dieser qualifizierte Mietspiegel ist für den Woh-
nungsmarkt von großer Bedeutung, schafft er doch Transparenz und Rechtssicherheit für 
Mietende und Vermietende.  
 
Rund 1.250 Mietparteien und 600 Vermietende von Wohnungen in Detmold sind dazu be-
fragt worden. Mit der Befragung wurde das ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung 
aus Hamburg beauftragt. Den Expertinnen und Experten des Instituts danke ich genauso 
wie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung. Mein besonderer Dank 
geht an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage. Ohne ihre Angaben gäbe es 
keinen zuverlässigen, realitätsgerechten Mietspiegel. Gleichzeitig danke ich dem Mieter-
bund OWL und Haus & Grund Detmold für ihr Mitwirken und damit ihren Beitrag zum Ge-
lingen des Detmolder Mietspiegels.  
 
Der Mietspiegel beschreibt den Ist-Zustand auf dem Wohnungsmarkt. Die darin enthalte-
nen Zahlen sagen auch aus, dass in Detmold – im Gegensatz zu anderen Städten in der 
Umgebung – noch keine Mietpreisbremse gilt und guter sowie bezahlbarer Wohnraum vor-
handen ist. Wesentlich dafür ist, dass in der jüngeren Vergangenheit unter anderem mit 
dem genossenschaftlichen Wohnen in der ehemaligen Britensiedlung entsprechender 
Wohnraum neu geschaffen wurde, der sich auf das allgemeine Mietniveau mindernd aus-
wirkt.  
 
Der Mietspiegel 2025 gibt Ihnen nun die Möglichkeit, für jede Wohnung die ortsübliche 
Vergleichsmiete individuell zu ermitteln. Ich rufe alle Nutzerinnen und Nutzer des vorlie-
genden Mietspiegels dazu auf, das Zahlenwerk zu nutzen, um Fairness und Transparenz 
auf dem Wohnungsmarkt in Detmold weiter zu stärken. 
 
 
Ihr 

 
Frank Hilker 
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 Anwendung 

Ein Mietspiegel ist gemäß §§ 558 und 558c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eine Übersicht 
über die gezahlten Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und 
Beschaffenheit (= ortsübliche Vergleichsmiete). Die ortsübliche Vergleichsmiete setzt sich 
aus Mieten zusammen, die in den letzten sechs Jahren neu vereinbart oder, von Betriebs-
kostenerhöhungen abgesehen, geändert worden sind. 

Der Mietspiegel liefert Informationen über die ortsübliche Vergleichsmiete verschiedener 
Wohnungskategorien. Er trägt dazu bei, das Mietpreisgefüge im nicht preisgebundenen 
Wohnungsbestand transparent zu machen, Streitigkeiten zwischen Mietvertragsparteien zu 
vermeiden, Kosten der Beschaffung von Informationen über Vergleichsmieten im Einzelfall 
zu verringern und den Gerichten die Entscheidung in Streitfällen zu erleichtern. Er dient 
ferner der Begründung eines Erhöhungsverlangens zur Anpassung an die ortsübliche Ver-
gleichsmiete und der Überprüfung der Angemessenheit gezahlter Mieten.  

Dieser Mietspiegel gilt nur für Mietwohnungen und Häuser (z. B. Ein- und Zweifamilienhäu-
ser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften) auf dem freien, also dem nicht preisgebundenen 
Wohnungsmarkt, im Wohnflächenbereich zwischen 30 m² und 170 m² im Gebiet der Stadt 
Detmold. Er ist nicht anwendbar für Wohnungen, welche kein WC oder kein Badezimmer in 
der Wohnung haben. Ebenso ist er nicht anwendbar für Wohnungen, welche mit Einzelöfen 
(Kachelöfen, Nachtspeicherheizung) beheizt werden oder keine vom Vermieter gestellte 
Heizung haben. Aufgrund rechtlicher Bestimmungen fallen nicht in den Anwendungsbereich 
des Mietspiegels: 

• Preisgebundener Wohnraum, für den ein Berechtigungsschein notwendig ist oder 
Wohnraum mit einer Mietobergrenze (§ 558 Abs. 2 Satz 2 BGB), z. B. Sozialwoh-
nungen; 

• Wohnraum in einem Studierenden- oder Jugendwohnheim (§ 549 Abs. 3 BGB); 
• Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist (§ 549 

Abs. 2 Nr. 1 BGB); 
• Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist und den der 

Vermieter überwiegend mit Einrichtungsgegenständen auszustatten hat, sofern der 
Wohnraum dem Mieter nicht zum dauernden Gebrauch mit seiner Familie oder mit 
Personen überlassen ist, mit denen er einen auf Dauer angelegten gemeinsamen 
Haushalt führt (§ 549 Abs. 2 Nr. 2 BGB); 

• Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein anerkannter 
privater Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringen-
dem Wohnungsbedarf zu überlassen, wenn sie den Mieter bei Vertragsschluss auf 
die Zweckbestimmung des Wohnraums und die Ausnahme von den genannten Vor-
schriften hingewiesen hat (§ 549 Abs. 2 Nr. 3 BGB). 
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Nicht unmittelbar anwendbar ist der Mietspiegel auf nachfolgend aufgelistete besondere 
Wohnraumverhältnisse, die bei der Datenerhebung nicht erfasst wurden: 

• Wohnungen, für die eine (teil-)gewerbliche Nutzung im Mietvertrag vorgesehen ist 
(Arbeitszimmer zählen nicht dazu); 

• Einzelzimmer, die Teil einer kompletten Wohnung sind oder Wohnungen ohne eige-
nen Eingang (vom Treppenhaus, vom Hausflur, von außen) (z.B. einzeln vermietete 
WG-Zimmer); 

• Wohnungen in weiteren Wohnheimen (z. B. Pflegeheim, „Betreutes Wohnen“). 
 

 Nettokaltmiete 

Bei den Mietpreisangaben im Mietspiegel handelt es sich um monatliche Nettokaltmieten in 
€ pro Quadratmeter Wohnfläche (€/m²). Unter der Nettokaltmiete versteht man das Entgelt 
für die Überlassung der Wohnung, das Mietausfallrisiko, die Verwaltungskosten sowie Auf-
wendungen für Instandhaltung, jedoch ohne sämtliche Betriebskosten gemäß § 2 BetrKV 
(Betriebskostenverordnung).  

Nicht enthalten sind somit folgende Betriebskosten:  

Laufende öffentliche Lasten des Grundstücks (Grundsteuer), Kosten der Wasserversorgung 
und Entwässerung, der zentralen Heizung und Warmwasserversorgung, des Aufzugs, der 
Straßenreinigung, der Müllbeseitigung, der Gebäudereinigung, der Ungezieferbekämpfung, 
der Gartenpflege, der Hausbeleuchtung, der Schornsteinreinigung, der hausbezogenen 
Versicherungen, des Hausmeisters/der Hausmeisterin sowie laufende Kosten der Einrich-
tungen für die Wäschepflege und sonstige laufende Betriebskosten.  

Etwaige Möblierungs- und Untermietzuschläge sind in der Nettokaltmiete ebenfalls nicht 
enthalten. 

Mietverträge sind in der Praxis unterschiedlich gestaltet. Sind beispielsweise Betriebskosten 
in der Mietzahlung enthalten (= Brutto-/Inklusivmiete oder Teilinklusivmiete), muss der ge-
leistete Mietbetrag vor der Anwendung des Mietspiegels um die entsprechend enthaltenen 
Betriebskosten bereinigt werden. 
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 Das Mieterhöhungsverfahren 

Nach den mietrechtlichen Vorschriften (§§ 557ff. BGB) können Vermieter die Zustimmung 
zu einer Mieterhöhung verlangen, wenn 

• die bisherige Miete zu dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit min-
destens 15 Monaten unverändert ist, und 

• die verlangte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete nicht übersteigt, die in der Ge-
meinde oder in einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, 
Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Aus-
stattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren vereinbart oder (von Be-
triebskostenerhöhungen abgesehen) geändert worden sind, und 

• die Miete sich innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als 20 % 
erhöht. 

Die vorgenannten Bestimmungen gelten nicht für Mieterhöhungen infolge einer Modernisie-
rung sowie gestiegener Betriebskosten. Für diese sind besondere Bedingungen maßge-
bend. 

Der Vermieter muss das Mieterhöhungsverlangen dem Mieter gegenüber in Textform gel-
tend machen und begründen. Als Begründungsmittel gesetzlich anerkannt sind Gutachten 
eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Benennung der Mietpreise 
von mindestens drei Vergleichswohnungen oder von Mietdatenbanken sowie einfache und 
qualifizierte Mietspiegel. 

Ein qualifizierter Mietspiegel gemäß § 558d BGB setzt voraus, dass er nach anerkannten 
wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt ist, von der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
oder den Interessenvertretungen von Vermietern und Mietern anerkannt wurde, nach zwei 
Jahren durch Stichprobe oder Preisindex fortgeschrieben und alle vier Jahre neu erstellt 
wird. 

Der qualifizierte Mietspiegel gilt als vorrangiges Begründungsmittel im Mieterhöhungsver-
fahren. Zwar kann ein Vermieter, auch wenn ein qualifizierter Mietspiegel vorliegt, der An-
gaben für die betreffende Wohnung enthält, weiterhin ein anderes der angeführten Begrün-
dungsmittel wählen. In diesem Fall muss dennoch auf die Ergebnisse des qualifizierten Miet-
spiegels im Erhöhungsschreiben hingewiesen werden. 

Der Mieter hat zur Prüfung, ob er der verlangten Mieterhöhung zustimmen soll, eine Über-
legungsfrist bis zum Ende des zweiten Kalendermonats, der auf den Zugang des Mieterhö-
hungsverlangens folgt. Stimmt der Mieter der geforderten Erhöhung innerhalb der Frist zu, 
muss er die erhöhte Miete ab Beginn des dritten Monats zahlen, der auf den Zugang des 
Erhöhungsverlangens folgt. Bei Nichtzustimmung kann der Vermieter auf Erteilung der Zu-
stimmung klagen und das Gericht befindet dann über das Mieterhöhungsverlangen. 

Bei Neuvermietungen kann die Miete grundsätzlich frei vereinbart werden. Hierbei sind je-
doch die Vorschriften des Wirtschaftsstrafgesetzes und des Strafgesetzbuches hinsichtlich 
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Mietpreisüberhöhung und Mietwucher zu beachten. Der Mietspiegel kann dabei als Orien-
tierungshilfe herangezogen werden. 

 Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

Der Mietspiegel wurde auf Grundlage einer Befragung von Mietern und Vermietern erstellt. 
Der Stichtag der Befragung war der 1. Oktober 2024. Die erhobenen Daten wurden mittels 
Regressionsanalyse ausgewertet. Details dazu sind der Dokumentation zum Mietspiegel 
Detmold 2025 zu entnehmen. Die Dokumentation wird auf der Homepage der Stadt Detmold 
veröffentlicht. 

Die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete für eine konkrete Wohnung erfolgt im 
Mietspiegel über Tabellen:  

1. In Tabelle 1 wird das Nettokaltmietniveau (= Basis-Nettokaltmiete) in Abhängigkeit von 
der Wohnfläche für eine Wohnung bestimmt. 

2. Besonderheiten bei der Beschaffenheit, Wohnlage, Art und Ausstattung werden in Ta-
belle 2 über Zu- und Abschläge auf die Basismiete aus Tabelle 1 eingebracht.  

3. In Tabelle 3 werden die Ergebnisse aus den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst, um 
daraus die ortsübliche Vergleichsmiete für die individuelle Wohnung zu berechnen.  

  Ermittlung der Basismiete nach Wohnungsgröße 

Tabelle 1 ist die Grundlage des Mietspiegels. Sie gibt einen Grundwert für das Nettokalt-
mietniveau (= Basis-Nettokaltmiete) für jede Wohnfläche zwischen 30 und 170 m² in €/m² 
und Monat wieder. Anschließend werden Zu- und Abschläge gemäß den folgenden Tabel-
len bestimmt. 

Bei der Ermittlung der Wohnfläche sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, die 
im Abschnitt 6 aufgeführt sind. Bei der Einordnung ist auf volle Quadratmeter auf- oder ab-
zurunden. Es gilt die kaufmännische Rundung. 

  

Anwendungsanleitung für Tabelle 1: 

1. Ordnen Sie Ihre Wohnung zunächst nach der Wohnfläche in das zutreffende 
Tabellenfeld ein. Sofern Sie Ihre Wohnfläche nicht exakt kennen, verwenden 
Sie die Berechnungshilfe im Abschnitt 6. 

2. Zur späteren Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete übertragen Sie den 
abgelesenen Wert in Zeile A von Tabelle 3. 
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Tabelle 1: Monatliche Basis-Nettokaltmiete in Abhängigkeit von der Wohnfläche 

 
  

Wohn-
fläche 
in m² 

Basis-
Netto-
kalt-

miete in 
€/m² 

Wohn-
fläche 
in m² 

Basis-
Netto-
kalt-

miete in 
€/m² 

Wohn-
fläche 
in m² 

Basis-
Netto-
kalt-

miete in 
€/m² 

Wohn-
fläche 
in m² 

Basis-
Netto-
kalt-

miete in 
€/m² 

Wohn-
fläche 
in m² 

Basis-
Netto-
kalt-

miete in 
€/m² 

30 7,75 59 6,44 88 5,75 117 5,37 146 5,00 
31 7,69 60 6,41 89 5,73 118 5,36 147 4,99 
32 7,64 61 6,38 90 5,72 119 5,35 148 4,97 
33 7,58 62 6,35 91 5,70 120 5,34 149 4,95 
34 7,52 63 6,32 92 5,68 121 5,33 150 4,94 
35 7,47 64 6,29 93 5,67 122 5,31 151 4,92 
36 7,42 65 6,26 94 5,65 123 5,30 152 4,90 
37 7,36 66 6,23 95 5,64 124 5,29 153 4,88 
38 7,31 67 6,20 96 5,63 125 5,28 154 4,86 
39 7,26 68 6,17 97 5,61 126 5,27 155 4,84 
40 7,21 69 6,15 98 5,60 127 5,26 156 4,82 
41 7,16 70 6,12 99 5,58 128 5,25 157 4,80 
42 7,12 71 6,10 100 5,57 129 5,23 158 4,78 
43 7,07 72 6,07 101 5,56 130 5,22 159 4,76 
44 7,02 73 6,05 102 5,54 131 5,21 160 4,74 
45 6,98 74 6,02 103 5,53 132 5,20 161 4,72 
46 6,93 75 6,00 104 5,52 133 5,19 162 4,70 
47 6,89 76 5,98 105 5,51 134 5,17 163 4,67 
48 6,85 77 5,96 106 5,50 135 5,16 164 4,65 
49 6,81 78 5,94 107 5,48 136 5,15 165 4,62 
50 6,77 79 5,92 108 5,47 137 5,13 166 4,60 
51 6,73 80 5,89 109 5,46 138 5,12 167 4,57 
52 6,69 81 5,88 110 5,45 139 5,11 168 4,55 
53 6,65 82 5,86 111 5,44 140 5,09 169 4,52 
54 6,61 83 5,84 112 5,43 141 5,08 170 4,49 
55 6,58 84 5,82 113 5,41 142 5,06   

56 6,54 85 5,80 114 5,40 143 5,05   

57 6,51 86 5,78 115 5,39 144 5,03   
58 6,47 87 5,76 116 5,38 145 5,02   
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  Ermittlung von Zu- und Abschlägen zur Basismiete 

Neben der Wohnfläche beeinflussen auch die Art, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage 
den Mietpreis einer Wohnung. Zur ermittelten Basismiete werden je nach Ausprägung der 
Wohnwertmerkmale die Zu- und Abschläge aus Tabelle 2 hinzugerechnet. 

Zur Anwendung des Mietspiegels ist die Wohnung einer Baualtersklasse zuzuordnen. 
Grundsätzlich ist die Wohnung in die Baualtersklasse einzuordnen, in der das Gebäude 
erstellt wurde. Von diesem Baualter darf abgewichen werden, wenn bestimmte Vorausset-
zungen vorliegen. Die Rechtsprechung stellt hierfür hohe Hürden (vgl. BFH v. 28.04.1992, 
Az.: IX R 130/86 und BFH v. 31.03.1992, Az.: IX R 175/87, DWW 1992, 285 ff.). Als ge-
rechtfertigt gilt eine neue Baualtersklasse, wenn rechtlich betrachtet ein Neubau nach § 16 
Abs. 1 WoFG vorliegt. Beispielsweise muss ein Haus oder eine Wohnung demnach ver-
gleichbar einem Rohbau vollständig saniert und modernisiert sein. Es genügt nicht, nur Teile 
zu modernisieren. Eine neue Baualtersklasse gilt auch dann, wenn durch einen An- oder 
Umbau neuer Wohnraum geschaffen wurde. Ob eine Abweichung vom ursprünglichen Bau-
alter gerechtfertigt ist, sollte vorab geprüft werden. 

Um die Wohnlage im Mietspiegel zu berücksichtigen, wurde das Detmolder Stadtgebiet in 
zwei Wohnlagen eingestuft. Die Einstufung kann dem Adressverzeichnis in Abschnitt 7 
entnommen werden. Hier wird ebenfalls aufgeschlüsselt, welche Adressen von Straßen-
lärm gemäß Tabelle 2 betroffen sind. Die Straßen und Straßenabschnitte in der Wohnlage 
1 und 2 sind nach einer „durchschnittlichen“ Lage eingeordnet. In begründeten Fällen kön-
nen einzelne Gebäude von dieser Einordnung nach oben oder unten gegenüber den an-
deren Häusern der Straße abweichen und dadurch zu einer individuell abweichenden Ein-
stufung führen. Eine Korrektur ist am Ende der Mietwertberechnung im Rahmen der Span-
neneinordnung möglich. 

Für die Beurteilung der Sanitärausstattung müssen zunächst die einzelnen Ausstattungs-
merkmale der Wohnung ermittelt werden. Jedes der nachfolgend aufgelisteten Merkmale 
entspricht einem Punkt:  

o Wohnung verfügt über ein zweites WC (Gäste-WC) 
 

Das am besten ausgestattete Bad besitzt:  
o Badewanne und Dusche  
o Handtuchheizkörper 
o Bodengleiche/ebenerdige Dusche (ohne bzw. mit Schwelle bis zu 2cm)  
o Mindestens zwei Waschbecken 

Ist beispielsweise eine Dusche zusätzlich zur Badewanne vorhanden und diese gleichzeitig 
ebenerdig, so sind zwei Punkte zu vergeben. Bitte addieren Sie die Punkte für die Wohnung. 
Das Ergebnis (die Punktsumme) benötigen Sie zur Berechnung der Zu-/Abschläge in Ta-
belle 2. 
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Tabelle 2 enthält nur Wohnwertmerkmale, die sich im Rahmen der Auswertungen als miet-
preisbeeinflussend herausgestellt haben und in ausreichender Anzahl für die Auswertung 
vorlagen. Maßgeblich sind nur Merkmale, die vom Vermieter gestellt werden. Haben Mieter 
einzelne Ausstattungsmerkmale selbst geschaffen – ohne dass die Kosten hierfür vom Ver-
mieter erstattet wurden – so gelten diese Ausstattungsmerkmale als nicht vorhanden. Bei 
den ausgewiesenen Zu- und Abschlägen handelt es sich jeweils um absolute Zu-/Abschläge 
in Euro auf die monatliche Basis-Miete pro m². 
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Anwendungsanleitung für die Tabelle 2: 

1. Überprüfen Sie, ob die angeführten mietpreisbeeinflussenden Wohnwertmerkmale auf 
die Wohnung zutreffen. Falls ja, tragen Sie die entsprechenden Zu- oder Abschläge in 
die weißen Felder der Spalte „Konkrete Wohnung“ am rechten Rand von Tabelle 2 ein.  

2. Bilden Sie am Ende der Tabelle 2 jeweils die Summe der Zu- und Abschläge in der 
Spalte „Konkrete Wohnung“. 

3. Übertragen Sie dieses Ergebnis in Zeile B von Tabelle 3. 

Tabelle 2: Zu-/Abschläge für den Mietpreis beeinflussende Wohnwertmerkmale 

 Zuschlag Abschlag Konkrete 
Wohnung 

Baujahr* 
Baujahr bis 1945  - 0,28 €  

Baujahr 1946 bis 2001 ± 0,00 €  

Baujahr 2002 bis 2015 + 0,68 €   

Baujahr 2016 bis 2024 + 1,10 €   

Wohnlage 
Bitte entnehmen Sie den Zu- oder Abschlag für die genaue Adresse dem Straßen-
verzeichnis am Ende der Broschüre. 
Straßenlärm 24h-Pegel LDEN > 60 dB(A)**  - 0,27 €  

Wohnlage 1 + 0,57 €   

Wohnlage 2 ± 0,00 €  

Art der Wohnung/des Gebäudes  
Einfamilienhaus*** + 0,42 €   

Dachgeschosswohnung mit Dachschrägen  - 0,20 €  

Gebäude mit 5 und mehr Geschossen****  - 1,10 €  

Aufzug vorhanden + 0,85 €   

Zwischensumme der Zu- und Abschläge =  
* Jahr der ersten Bezugsfertigkeit. Bei später errichteten Wohnungen in bestehenden Gebäuden – z. B. 
Dachgeschossausbau – gilt das Jahr des Ausbaus. Modernisierungsmaßnahmen beeinflussen nicht das 
Baujahr.  
** Gemäß Lärmkartierung 2022 des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen. 
*** Nicht gemeint sind vermietete Einliegerwohnungen in Einfamilienhäusern (Einliegerwohnungen sind 
Wohnungen, die nachrangig zur Hauptwohnung sind, d. h. in der Regel kleiner). 
****Hier sind alle ausgebauten Geschosse zu zählen. Dazu zählen auch Erdgeschoss/Hochparterre und 
Dachgeschoss. Nicht gezählt werden Untergeschosse (Souterrain) und Kellergeschosse.  
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 Zuschlag Abschlag Konkrete 
Wohnung 

Übertrag von der vorigen Seite  

Ausstattung der Wohnung  
Hochwertiger Fußbodenbelag* + 0,44 €   
Fußbodenheizung in mindestens der Hälfte der 
Räume + 0,41 €   

Kein Balkon / (Dach-) Terrasse / Loggia  
(mit ausreichend Platz für Tisch und Stühle)  -0,41 €  

Gefangener Raum 
(nur über einen anderen Wohnraum oder die 
Küche erreichbar) 

 - 0,32 €  

Garten zur alleinigen Nutzung  
(Garten ist nur Mieter zugänglich) + 0,25 €   

Öl wird als Energieträger zum Heizen verwen-
det   - 0,24 €  

Fenster in der Wohnung überwiegend  
3-Scheiben-Wärmeschutzfenster + 0,30 €   

Sanitärausstattung 
(hierzu Erläuterungen auf S.9 beachten) 
Einfache Ausstattung (0 Punkte) ± 0,00 €  
Mittlere Ausstattung (1 oder 2 Punkte) + 0,30 €   
Gute Ausstattung (mehr als 2 Punkte) + 0,60 €   
Modernisierungen 
(Nach dem 1.1.2010 vom Vermieter nachträglich am Gebäude durchgeführt. Müssen zu 
einer qualitativen Verbesserung der Wohnungsnutzung geführt haben.) 
Innen-/Wohnungstüren erneuert + 0,21 €   
Summe der Zu- und Abschläge =  

* in mindestens der Hälfte der Räume (z. B. Parkettboden, Holzdielen, Marmor oder gleichwertige Natur-
steine, Kork, Vinyl-/Designböden) 
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  Spannbreite 

Die wissenschaftliche Auswertung zeigt, dass die Mietpreise von gleichen Wohnungen er-
heblich differieren. Dies liegt zum einen am freien Wohnungsmarkt und zum anderen an 
qualitativen und nicht erfassten Unterschieden der Wohnwertmerkmale, die den Mietpreis 
mitbestimmen. 

Die Schwankungsbreite der ortsüblichen Vergleichsmiete kann daher durch Spannen be-
rücksichtigt werden. Die Miete einer konkreten Wohnung gilt im Allgemeinen als ortsüblich, 
wenn sie innerhalb einer Spannbreite von Mietpreisen liegt, in der sich zwei Drittel aller 
Mieten befinden. Diese 2/3-Spanne liegt für die Stadt Detmold bei - 14 % und + 14 %. 

Um von der ermittelten durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete abzuweichen, muss 
mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Merkmale liegen vor, die durch den Mietspiegel nicht abgebildet werden und/oder 
• ein oder mehrere Merkmale weichen in ihrer Art, ihrem Umfang oder ihrer Qualität 

wesentlich vom ortsüblichen Standard ab. 
 

 Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

Anhand des nachfolgenden Berechnungsschemas in Tabelle 3 wird aus den Ergebnissen 
der Tabellen 1 und 2 die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt. 

Anwendungsanleitung für die Tabelle 3: 

Zeile A:  Wählen Sie die Basis-Nettokaltmiete in Tabelle 1 aus und übertragen Sie diese in 
Tabelle 3. 

Zeile B:  Ermitteln Sie jeweils die Summe der Zu- bzw. der Abschläge in Tabelle 2 und 
übertragen Sie diese in Tabelle 3.  

Zeile C:  Berechnen Sie die durchschnittliche monatliche ortsübliche Vergleichsmiete 
in € pro m2, indem Sie die Basis-Nettokaltmiete (Ergebnis Zeile A) mit dem Zu- 
bzw. Abschlagsbetrag (Ergebnis Zeile B) summieren. 

Zeile D:  Berechnen Sie die durchschnittliche monatliche ortsübliche Vergleichsmiete 
in €, indem Sie die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro m2 und Mo-
nat (Ergebnis Zeile C) mit der Wohnfläche der Wohnung multiplizieren. 

Zeile E:  Berechnen Sie den unteren Spannenwert der monatlichen ortsüblichen Ver-
gleichsmiete in €, indem Sie die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete in 
€ (Ergebnis Zeile D) mit 0,86 multiplizieren. 

Zeile F:  Berechnen Sie den oberen Spannenwert der monatlichen ortsüblichen Ver-
gleichsmiete in €, indem Sie die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete in 
€ (Ergebnis Zeile D) mit 1,14 multiplizieren.  
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Tabelle 3: Berechnungsschema zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

Zeile Beschreibung des Vorgangs Ergebnis 

A aus Tabelle 1 Basis-Nettokaltmiete in Abhängigkeit der 
Wohnfläche in €/m² 

 

B aus Tabelle 2 Summe der Zu-/Abschläge in €/m²   

C A + B Durchschnittliche ortsübliche Vergleichs-
miete für die konkrete Wohnung in €/m² 

 

D C x Wohnfläche Durchschnittliche ortsübliche Vergleichs-
miete für die konkrete Wohnung in € 

 

E D x 0,86 Unterer Spannenwert der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete in € 

 

F D x 1,14 Oberer Spannenwert der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete in € 
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 Anwendungsbeispiel 

Zur Veranschaulichung wird die Vorgehensweise an einer fiktiven Wohnung illustriert. Diese 
Wohnung ist 70 m² groß, Baujahr 1965 (±0,00 €), verfügt über einen gefangenen Raum (-
0,32 €) und einen hochwertigen Fußbodenbelag (+0,44 €). Das Bad hat eine mittlere Aus-
stattung (+0,30 €). Laut Straßenverzeichnis ist die Wohnlage lärmbelastet     (-0,27 €) und 
liegt in Wohnlage 1 (+0,57 €). 

Zeile Beschreibung des Vorgangs Ergebnis 

A aus Tabelle 1 Basis-Nettokaltmiete in Abhängigkeit der 
Wohnfläche in €/m² 6,12 €/m² 

B aus Tabelle 2 Summe der Zu-/Abschläge in €/m²  

-0,32 €/m² 
+0,44 €/m² 
+0,30 €/m² 
-0,27 €/m² 
+0,57 €/m² 

= 0,72 €/m² 

C A + B Durchschnittliche ortsübliche Vergleichs-
miete für die konkrete Wohnung in €/m² 6,84 €/m² 

D C x Wohnfläche Durchschnittliche ortsübliche Vergleichs-
miete für die konkrete Wohnung in € 478,80 € 

E D x 0,86 Unterer Spannenwert der ortsüblichen 
Vergleichsmiete in € 411,77 € 

F D x 1,14 Oberer Spannenwert der ortsüblichen 
Vergleichsmiete in € 545,83 € 

 

Die ortsübliche Vergleichsmiete für die fiktive Wohnung liegt also zwischen 411,77 € und 
545,83 € im Monat, mit einem Mittelwert von 478,80 €. 
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 Die Ermittlung der Wohnfläche 

Die nachstehenden gesetzlichen Vorschriften sind für die Berechnung der Wohnfläche bei 
der Wohnraumförderung verbindlich und können auch auf dem freien Wohnungsmarkt an-
gewendet werden, soweit nichts anderes vereinbart.  

Auszug aus der Wohnflächenverordnung (WoFlV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 
2346): 

§ 2 Zur Wohnfläche gehörende Grundflächen 

(1) Die Wohnfläche einer Wohnung umfasst die Grundflächen der Räume, die ausschließ-
lich zu dieser Wohnung gehören. […] 

(2) Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von  

1.) Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen 
Räumen sowie  

2.) Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der 
Wohnung […] gehören. 

(3) Zur Wohnfläche gehören nicht die Grundflächen folgender Räume:  

1. Zubehörräume, insbesondere: a) Kellerräume, b) Abstellräume und Kellerersatz-
räume außerhalb der Wohnung, c) Waschküchen, d) Bodenräume, e) Trocken-
räume, f) Heizungsräume und g) Garagen, 

2. Räume, die nicht den an ihre Nutzung zu stellenden Anforderungen des Bauord-
nungsrechts der Länder genügen, sowie 

3. Geschäftsräume. 

§ 3 Ermittlung der Grundfläche 

(1) Die Grundfläche ist nach den lichten Maßen zwischen den Bauteilen zu ermitteln; da-
bei ist von der Vorderkante der Bekleidung der Bauteile auszugehen. Bei fehlenden 
begrenzenden Bauteilen ist der bauliche Abschluss zu Grunde zu legen. 

(2) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind namentlich einzubeziehen die Grundflächen 
von 

1. Tür- und Fensterbekleidungen sowie Tür- und Fensterumrahmungen, 

2. Fuß-, Sockel- und Schrammleisten, 

3. fest eingebauten Gegenständen, wie z.B. Öfen, Heiz- und Klimageräten, Herden, 
Bade- oder Duschwannen, 

4. freiliegenden Installationen, 

5. Einbaumöbeln und 
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6. nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern. 

(3) Bei der Ermittlung der Grundflächen bleiben außer Betracht die Grundflächen von 

1. Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen, freistehenden Pfeilern und Säu-
len, wenn sie eine Höhe von mehr als 1,50 Metern aufweisen und ihre Grundflä-
che mehr als 0,1 Quadratmeter beträgt, 

2. Treppen mit über drei Steigungen und deren Treppenabsätze, 

3. Türnischen und  

4. Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis zum Fußboden herunterreichen 
oder bis zum Fußboden herunterreichen und 0,13 Meter oder weniger tief sind. 

(4) Die Grundfläche ist durch Ausmessung im fertig gestellten Wohnraum oder auf Grund 
einer Bauzeichnung zu ermitteln. Wird die Grundfläche auf Grund einer Bauzeichnung 
ermittelt, muss diese  

1. für ein Genehmigungs-, Anzeige-, Genehmigungsfreistellungs- oder ähnliches 
Verfahren nach dem Bauordnungsrecht der Länder gefertigt oder, wenn ein bau-
ordnungsrechtliches Verfahren nicht erforderlich ist, für ein solches geeignet sein 
und 

2. die Ermittlung der lichten Maße zwischen den Bauteilen im Sinne des Absatzes 1 
ermöglichen. 

Ist die Grundfläche nach der Bauzeichnung ermittelt worden und ist abweichend von 
dieser Bauzeichnung gebaut worden, ist die Grundfläche durch Ausmessung im fertig 
gestellten Wohnraum oder auf Grund einer berichtigten Bauzeichnung neu zu ermit-
teln. 

§ 4 Anrechnung der Grundflächen 

Die Grundflächen 

1. von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens zwei Metern 
sind vollständig, 

2. von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens einem Meter 
und weniger als zwei Metern sind zur Hälfte, 

3. von unbeheizbaren Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Sei-
ten geschlossenen Räumen sind zur Hälfte, 

4. von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind in der Regel zu einem 
Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte  

anzurechnen. 

 



 

18 
 

 

§ 5 Überleitungsvorschrift 

Ist die Wohnfläche bis zum 31. Dezember 2003 nach der Zweiten Berechnungsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 […], zuletzt geändert 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 25. November 2003 […] in der jeweils geltenden Fas-
sung berechnet worden, bleibt es bei dieser Berechnung. Soweit in den in Satz 1 genann-
ten Fällen nach dem 31. Dezember 2003 bauliche Änderungen an dem Wohnraum vorge-
nommen werden, die eine Neuberechnung der Wohnfläche erforderlich machen, sind die 
Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden. 
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 Straßenverzeichnis 
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 Auskunft und Beratung zum Mietspiegel 

Haus- und Grundeigentümer-Verein Detmold e.V. 
Paulinenstr. 37 
32756 Detmold 
Tel.: 05231 25065 
E-Mail: detmold@haus-und-grund-owl.de 
Internet: https://www.hausundgrund.de/verein/detmold/ 
 
Mieterbund Ostwestfalen-Lippe und Umgebung e.V. 
Marktplatz 3 
32756 Detmold 
Tel.: 05231 / 39699 
E-Mail: detmold@mieterbund-owl.de  
Internet: https://mieterbund-owl.de/ 
 
Stadt Detmold 
Fachbereich Stadtentwicklung 
Bauverwaltung und Wohnungswesen 
Rosental 21 
32756 Detmold 
Internet: https://www.detmold.de 
 
Carolin Pukallus 
Tel.: 05231 / 977 - 241 
E-Mail: c.pukallus@detmold.de 
 
Steffen Schönrock 
Tel.: 05231 / 977 - 616 
E-Mail: s.schoenrock@detmold.de 
 
Bitte beachten Sie: 
Die Stadt Detmold darf nur allgemeine Auskünfte und Hinweise zum Mietspiegel geben. 
Eine für den Einzelfall erforderliche Rechtsberatung kann nicht übernommen werden. 
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